
522 Neue Justiz 11/82

Mit Rücksicht auf diese Sachfeststellungen ist der 
Entscheidung des Kreisgerichts zur Höhe des Schadens
ausgleichsbetrags nach § 338 Abs. 3 ZGB nicht zu folgen. 
Der vom Kreisgericht festgesetzte Betrag ist in seiner Höhe 
weit untersetzt und entspricht nicht dem Gesetz und den 
zu seiner Anwendung vom Obersten Gericht entwickelten 
verbindlichen Grundsätzen in Ziff. 5.1. der Richtlinie zur 
Rechtsprechung bei der Durchsetzung von Schadenersatz
ansprüchen vom 14. September 1978 (GBl. I Nr. Ü4 S. 369).

Der Senat vermag auch nicht der in sich widersprüch
lichen rechtlichen Einschätzung des festgestellten Sachver
halts zum Schadenersatz durch das Kreisgericht zu folgen. 
Das Kreisgericht hat hinsichtlich des materiellen Schadens 
den Verklagten dem Grunde nach ohne jede Einschrän
kung durch eine etwa zu beachtende Mitverantwortlichkeit 
des Klägers (§ 341 ZGB) verurteilt, während es bei der 
Höhe des Ausgleichsbetrags eine solche Mitverantwort
lichkeit berücksichtigt. Insoweit ist zunächst darauf hinzu
weisen, daß die Einschätzung der Mitverantwortlichkeit des 
Geschädigten immer nur einheitlich am insgesamt ent
standenen Schaden erfolgen kann. Ist eine Mitverantwort
lichkeit des Geschädigten am angerichteten Schaden zu 
bejahen, so ist diese sowohl nach §§ 336, 337, 338 Abs. 1 
und 2 ZGB als auch beim Anspruch nach § 338 Abs. 3 2GB 
zu berücksichtigen.

Die strafrechtliche Einschätzung der Handlung des 
Verklagten als schwere Körperverletzung im Affekt be
gründet nicht zwangsläufig die Feststellung einer Mit
verantwortlichkeit des Geschädigten an dem durch diese 
Körperverletzung entstandenen Schaden. Ob dies der Fall 
ist, muß anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls 
sorgfältig geprüft werden.

Aus dem Sachverhalt ergibt sich, daß der Kläger zwar 
den Verklagten durch das Werfen mit dem Einkochtopf 
in große Erregung versetzt hat, daß jedoch der Kläger 
seinerseits durch den Verklagten ebenfalls zu dieser 
zweifellos nicht zu rechtfertigenden Verhaltensweise pro
voziert wurde, indem dieser, statt den Streit endlich abzu
brechen, immer wieder von vorn anfing und' dabei auch 
mit Tätlichkeiten gegenüber dem Kläger reagierte. Dies 
kann für die Beurteilung der Mitverantwortlichkeit des 
Klägers in zivilrechtlicher Hinsicht nicht außer Betracht 
bleiben. Für den Kläger war außerdem nicht vorausseh
bar, daß sich der Verklagte so weit in seiner Wut steigern 
würde, daß er mit einem lebensgefährlichen Angriff mit 
dem Küchenmesser gegen den Kläger reagiert. Der Kläger 
ist deshalb an dem durch die Messerstichverletzung ent
standenen Schaden zivilrechtlich nicht mit verantwortlich 
zu machen.

Nach § 338 Abs. 3 ZGB kann der Geschädigte, wenn er 
wegen des Gesundheitsschadens nur in beschränktem Maße 
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen konnte, einen 
angemessenen Ausgleich fordern. Ein solcher Ausgleich ist 
auch dann zu zahlen, wenn durch den Gesundheitsschaden 
das Wohlbefinden des Geschädigten erheblich oder längere 
Zeit beeinträchtigt worden ist. In der bereits genannten 
OG-Richtlinie wird dazu ausgeführt, daß das Zusammen
treffen beider im Gesetz genannter Voraussetzungen für 
den Ausgleichanspruch Auswirkungen auf dessen Höhe 
hat (Ziff. 5.1., 3. Beistrich).

Hierzu ergeben die bereits zitierten Feststellungen, 
daß der Kläger längere Zeit, auch noch nach Aufnahme 
seiner Berufstätigkeit, erheblich gesundheitlich beein
trächtigt war. Außerdem war der Kläger längere Zeit an 
der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, insbesondere 
an der Verrichtung seiner Berufstätigkeit, gehindert und 
auch nach Aufnahme seiner Arbeit noch einige Wochen 
auf Schonarbeit angewiesen.

Insgesamt rechtfertigen die festgesteliten Umstände eine 
Ausgleichszahlung in Höhe von 3 000 M. Diesen Betrag hält 
der Senat entgegen der Auffassung des Klägers aber auch 
für ausreichend; denn bleibende Folgen der Verletzung 
sind nicht zu erwarten.
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